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Die Diskussion anlässlich der diesjährigen
Jahresversammlung unserer Gesellschaft in
Basel hat gezeigt, wie unterschiedlich und
zugleich hoch die Anforderungen an ein
modernes Parlament sind. Die einen beto-
nen die Bedeutung von öffentlichen Dis-
kussionen in Parlamenten zu Themen, wel-
che die Bürger und Bürgerinnen bewegen.
Das Parlament habe hier seine Repräsenta-
tionsfunktion wahrzunehmen: wenn be-
stimmte Themen die Allgemeinheit interes-
sierten, dann habe sich das Parlament damit
auseinander zu setzen, auch wenn die
Diskussionen zu keinem konkreten Resultat
führten – und wichtig sei besonders, dass
auch die Standpunkte von Minderheiten
eingebracht werden könnten, damit sich
auch alle wirklich vertreten fühlten. Andere
wiederum sind der Ansicht, dass die Bürge-
rinnen und Bürger von einem Parlament
nicht endlose Debatten sondern Ergebnisse
erwarteten. Das Parlament habe die Aufga-
be, entsprechend den sich wandelnden
Bedürfnissen von Wirtschaft und Gesell-
schaft zeitgerecht praxistaugliche Lösungen
zu erarbeiten.
Dass ein Parlament rasch auf Herausforde-
rungen reagieren kann, hat gerade die
Schweizerische Bundesversammlung schon
wiederholt bewiesen; es sei nur an die effi-
ziente Umsetzung der bilateralen Verträge
erinnert. Dabei ist äusserer Druck durchaus
keine zwingende Voraussetzung für eine
effiziente Gesetzgebungsarbeit. So gibt es
zahlreiche Beispiele für umfassende Recht-
setzungsprojekte, bei denen die parlamen-
tarische Phase kaum zwei Jahre in Anspruch
nahm. Erinnert sei hier etwa an die parla-
mentarischen Beratungen der Totalrevision
der Bundesverfassung in den Jahren 1997
und 1998. Dabei hat die Bundesversamm-
lung bewiesen, dass sie als Gesetzgeberin
nicht nur speditiv, sondern auch kreativ zu

arbeiten versteht. Wenn es Aussenstehen-
den bisweilen lange vorkommt, bis ein
Gesetz endlich steht, sind die Ursachen
dafür im Regelfall nicht beim Parlament zu
suchen: Politologische Analysen des Ablaufs
von Rechtsetzungsprozessen haben gezeigt,
dass die parlamentarische Phase im Verhält-
nis zur vorparlamentarischen in den mei-
sten Fällen sehr kurz ist. Sehr viel – um
nicht zu sagen zuviel – Zeit nehmen die oft
langwierigen und mühseligen Prozesse im
Vorfeld der Erarbeitung von Gesetzesvorla-
gen in Arbeitsgruppen, Expertenkommissio-
nen und in der Verwaltung in Anspruch. Hier
scheint noch einiges Effizienzsteigerungs-
potenzial vorhanden zu sein. 
Die Bundesversammlung verfügt über ein
durchaus wirksames Instrumentarium für
die Gestaltung effizienter Debatten: Im
Nationalrat erlaubt die Einteilung der Ge-
schäfte in verschiedene Kategorien, dass
weniger wichtige Vorlagen durch Ein-
schränkung des Rederechts zügig behandelt
werden können. Ein recht rigides System der
Redezeitbeschränkungen verhindert das
Ausufern der Debatten. Weitere Einschrän-
kungen wie die Kontingentierung von Vor-
stössen würden wohl nur noch marginale
Effizienzgewinne ermöglichen; abgesehen
davon würden die Ratsmitglieder in der
Wahrnehmung ihrer Repräsentationsaufga-
ben wohl ungebührlich stark eingeschränkt.
Damit die Parlamente effizient arbeiten
können und dennoch genügend Zeit haben,
um die wichtigen Fragen zu diskutieren,
braucht es vielmehr eine umsichtige Pla-
nung und eine geschickte Prioritätenset-
zung. Hier sind insbesondere die parlamen-
tarischen Leitungsorgane, auf Bundesebene
namentlich die Ratsbüros, gefordert. Auch
in den Kantonsparlamenten – dies haben
verschiedene Voten an der Jahresversamm-
lung gezeigt – sieht man kaum noch Mög-

lichkeiten, durch weitere Einschränkungen
der Rechte der Ratsmitglieder Effizienzstei-
gerungen zu erreichen. 
Zu Recht wurde darauf hingewiesen, dass in
den Parlamenten die Detailarbeit vorab in
den Kommissionen geleistet werden muss,
damit die Plenardebatten den wichtigen
Grundsatzfragen gewidmet werden können.
Dass die Kommissionen weitgehend diskret
und im Stillen wirken müssen, scheint aller-
dings nicht wenigen Ratsmitgliedern ein
Dorn im Auge zu sein. Zwar ist zuzugeben,
dass es nicht einfach ist, Diskretion und
Transparenz gleichzeitig zu praktizieren und
dabei erst noch die Informationsbedürf-
nisse der Medien zu befriedigen. Und es mag
gelegentlich auch störend sein, dass im Ple-
num präjudizierende Kommissionsbeschlüs-
se kaum mehr in Frage gestellt werden kön-
nen. Andererseits ist keineswegs garantiert,
dass die Qualität der parlamentarischen
Arbeit zunimmt, wenn die Kommissionssit-
zungen öffentlich werden. Die Entscheidun-
gen in den Kommissionen erfordern einen
offenen Diskurs, Kompromissbereitschaft
und Mut, sich von besseren Argumenten
überzeugen zu lassen – alles Qualitäten, die
zumindest nicht gefördert werden, wenn die
Akteure ins Schaufenster gestellt und damit
leicht zur Zielscheibe für undifferenzierte
Angriffe jener Kreise werden, die Popu-
lismus vor echte Problemlösung stellen. Das
geltende Parlamentsrecht erlaubt allen Ver-
antwortlichen, die Prioritäten richtig zu
setzen – aber nicht zum intellektuellen
Nulltarif!
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